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Eigenbetrieb Abfallwirtschaft  

 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Ausschuss für Umwelt, Mobilität, 
Tourismus und Kultur 

06.12.2022  ja 

Kreisausschuss 12.12.2022  nein 
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und 
Digitalisierungsausschuss 

15.12.2022  ja 

Kreistag 20.12.2022  ja 
 
Titel 
 

Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft 
 
I. Beschlussvorschlag: 
 

Der Wirtschaftsplan 2023 wird wie folgt beschlossen: 
   
1.  Der Wirtschaftsplan  

wird gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz  
festgestellt. 
 

2023 

2. Im Erfolgsplan werden die Erträge auf 15.635.500 € 
 die Aufwendungen auf                            14.323.000 € 
 und der Jahresgewinn auf  1.312.500 € 

 festgesetzt. 
 

 

3. Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf  5.143.000 € 

 und die Ausgaben auf  5.143.000 € 
 festgesetzt. 

 
 

4. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf  3.200.000 € 
 festgesetzt. 

 
 

5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € 
 festgesetzt 

 
 

6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 
festgesetzt. 

0 € 
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II. Sachverhalt: 

 
Siehe Anlage – Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 (Seite 1-3) 
 

Die Betriebskommission hat dem Wirtschaftsplan 2023 in der vorliegenden Fassung in ihrer Sitzung 
am 07.11.2022 einstimmig zugestimmt. 
 

 
III. Finanzierungsübersicht: 
 

Siehe Anlage 
 
 

 
 
 

(Frank Kilian) 
Landrat 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Anlage 
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